
HYGIENEKONZEPT 
für das Gelände-Reitturnier am 8./9.August 2020
Qualifikation für das Bundeschampionat/Geländepferde
in Mertingen, Hagenmühle, Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen

(In Anlehnung an die vom Bayerischen Reit- und Fahrverband und der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung FN herausgegebenen Empfehlungen und Richtlinien erstellt) 

Bereich Maßnahmen / Vorgaben / Regeln
Anmeldung/ 
Nennung

Reine Online- Nennung; Meldestelle/Büro nur telefonisch, Begrenzung
der Starts der Reiter;
Auflagen in der Ausschreibung: Hinweise in der Original-
Ausschreibung, siehe Anlage 1!
Es finden an 2 Tagen lediglich 3 verschiedene Wettbewerbe statt 
(sonst üblich 10-12) >> die Teilnehmer haben unmittelbar nach 
ihrem absolvierten Ritt wieder abzureisen – Näheres hierzu im letzten
Punkt >> „Sonstiges“ 

Parken Parken nur auf ausgewiesenen Parkflächen - nur für Gespanne und 
LKW, keine PKW ohne Pferdehänger auf dem Teilnehmerparkplatz; 
Einweisung durch mindestens zwei Ordner; mindestens 2m 
Abstand zwischen den Fahrzeugen; Gespanne parken in 
alternierender Richtung; 

Vorbereitungs-
platz

Begrenzung der zulässigen Anzahl von Pferden auf dem 
Vorbereitungsplatz nach Vorgabe 100m² pro Pferd ; Anwesenheit 
eines Offiziellen, zur Einhaltung dieser Vorgaben; Ein- und Ausritt 
an unterschiedlichen Stellen; Vergabe von festen Startzeiten zur 
Minimierung der Vorbereitungszeit; keine Zuschauer, nur Betreuer*
zugelassen.

Prüfungsplatz Die Anwesenheit von Zuschauern ist nicht gestattet, lediglich 
zum Pferd gehörige Pfleger/Betreuer* haben nach Ausfüllen des 
Registrierungsformulars Zutritt.
*Nur der Reiter und pro Pferd höchstens ein weiterer Betreuer haben 
Zugang zum Veranstaltungsgelände; reitet ein Reiter 2 Pferde, so ist 
auch hier nur ein weiterer Betreuer für beide Pferde zusammen auf 
dem Turniergelände zugelassen. 
Einlasskontrolle – jeder Zugangsberechtigte wird am Einlass mit 
Name und Telefonnummer registriert, muss ein bereits vorab 
ausgefülltes Registrierungsformular abgeben (siehe Anlage2!) 
und erhält eine Kennzeichnung (Stempel oder Teilnehmerband), die 
er jederzeit unaufgefordert auf dem Turniergelände vorzeigen muss. 
An der Einlasskontrolle ist Maskenpflicht – der Mindestabstand von 
1,5m ist immer und überall einzuhalten, auch bei der 
Geländebesichtigung!
Der „Personalaufwand“ (Richter/Schreiber/Zeitnahme) für die 
Wettbewerbe wird auf das absolut notwendige Minimum beschränkt, 
im Gegenzug dazu aber werden auf dem Wettbewerbsgelände 



Ordner eingesetzt, die auf die Umsetzung und Einhaltung der 
gebotenen Regeln achten.
Es finden keine Siegerehrungen statt, Preisgelder werden 
überwiesen. 
Die Wettbewerbe finden nur auf dem östlichen Teil der Hagenmühle 
(östlich der Schmutter) statt – es darf nur der WC-Bereich in der 
Gaststätte aufgesucht werden, anschließend ist der Stall- und 
Hofbereich westlich der Schmutter wieder über die Brücke Richtung 
Geländewiese (siehe Lageplan / Anlage 3!) zu verlassen. 
In den Toilettenanlagen und im Hof sind Waschbecken mit Seife 
und Einmalhandtüchern sowie Händedesinfektionsmöglichkeiten 
vorhanden. Für die Einhaltung der Mindestabstände im 
Toilettenbereich werden Bodenmarkierungen angebracht. Die 
Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt, ein Aushang 
zum korrekten Händewaschen wird angebracht

Gastronomie Es erfolgt keine Bewirtung auf dem Turnierareal; lediglich
Verkaufsstand ausschließlich für „einfache“ für „Take-Away-
Produkte“ (wie Wurst- und Käsesemmeln, Kuchen und Getränke) wird
– unter Einhaltung aller Hygieneregeln in Form einer Holzhütte, wie 
sie auf Straßenfesten üblich sind, auf der freien Wiese aufgestellt; im 
Bereich des Verkaufsstands ist das Tragen von Mund-und 
Nasenschutz für alle Pflicht!
Auch das Verkaufspersonal arbeitet ausschließlich mit 
Mund-/Nasenschutz; die Händedesinfektion des Verkaufspersonals 
wird durch ausreichend Desinfektionsmittel sichergestellt. 
Keine Sitzmöglichkeiten/Biertischgarnituren, lediglich 2 
Stehtische werden in ausreichendem Abstand auf der Wiese 
aufgestellt; Kennzeichnung zum Anstehen am Verkaufsstand durch 
Absperrbänder; durch Absperrband und Schutzwände wird für 
ausreichend Abstand zwischen Verkaufspersonal und Kunden gesorgt.

Stall Es werden keine Aufstallmöglichkeiten/Gastboxen angeboten, 
die Teilnehmer haben mit ihren Pferden unverzüglich nach 
Beendigung ihres jeweiligen Ritts wieder abzureisen.

Tierarzt / 
Hufschmid

TA und HS nur zur Notfallversorgung; 
Sollte der Mindestabstand von 1,5m während einer Notfallversorgung 
nicht eingehalten werden können, so besteht die Pflicht, dass alle 
beteiligten Personen Mund- und Nasenschutz tragen! 

Sonstiges / 

Teilnehmer

Alle, an der zur Durchführung des Turniers notwendigen Richter und 
Helfer erhalten vorab eine Belehrung über die gesetzlichen 
Vorgaben bezügl. Abstands- und Hygieneregeln und erhalten zudem 
auch dieses Hygienekonzept. Alle Teilnehmer erhalten mit der 
Ausschreibung die erforderlichen Informationen und Regeln zur  
Einhaltung des Hygienekonzepts und der Abstandsregeln. Mit der 
Abgabe des ausgefüllten und unterschriebenen 
Registrierungsformulars (siehe Anlage2!)erklären sich die 
Teilnehmer mit allen Regeln und Auflagen einverstanden – nur nach 
Abgabe dieses Formulars wird der Zutritt zum Turnierplatz 
gestattet.



Es werden pro Tag ca. 50-100 Teilnehmer erwartet, die jedoch 
über den Tag verteilt (zwischen ca. 8.00h und 18h ) kommen und 
nur zum Zweck des Aufsattelns, des Warm-Ups, während der Prüfung
(Dauer 3-4 Min.) und zum anschließenden Versorgen der Pferde vor 
Ort sind (Gesamtdauer ca. 1,5 – höchstens 2 Std.). Es gibt feste 
Startzeiten und die Teilnehmer sind angehalten, passend zur 
Startzeit zu kommen und unmittelbar nach Beendigung des jeweiligen
Geländeritts die Pferde zu versorgen und wieder abzufahren. Dieser 
„Schichtbetrieb“ gewährleistet, dass sich immer nur ein Teil der 
Reiter und Begleitpersonen auf dem Turnierareal befindet. 

Das Hygienekonzept geht an alle Helfer und Teilnehmer und wird am 
Turnierwochenende gut sichtbar ausgehängt. 

Mit der Unterschrift auf dem Registrierungsformular (Anlage 
2) erklärt jeder auf dem Turnierareal Anwesende, die Inhalte 
und Regeln des Hygienekonzepts und der Turnier- 
Ausschreibung (Anlage 1) zur Kenntnis genommen zu haben 
und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 

Mertingen, den 8. Juni 2020

                                                                  Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen
                                                                  gez. Andrea Kapfer 
                                                                               Vorsitzende RFVDM


